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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 22.12.1997

Rechtssatz

Nach standiger Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes kann ein Entziehungsverfahren bis zur Entscheidung einer
Vorfrage durch die zu ihrer Beurteilung als Hauptfrage zustandigen Behorde ausgesetzt werden. Hiezu bedarf es
keines Aussetzungsbescheides nach § 38 AVG. Die Kraftfahrbehdrde kann ohne Erlassung eines solchen den Ausgang
des Uber die Vorfrage anhangigen Verfahrens abwarten. Eine Prifung, ob diese Voraussetzungen vorliegen und
demnach die Behorde kein Verschulden an der behaupteten Saumigkeit trifft, kann durch die Stellung eines
Devolutionsantrages erzwungen werden (VWGH vom 1.10.1996, 96/11/0233, 11.2.1992, Zahl:92/11/0006 uva). Ist das
Ergebnis des Verwaltungsstrafverfahrens eine unabdingbare Voraussetzung fur das Flhrerscheinsentzugsverfahren
und hat der Berufungswerber in diesem Verwaltungsstrafverfahren nach der StraRenverkehrsordnung gegen das
Straferkenntnis der Behorde erster Instanz Berufung erhoben, wobei sowohl die Kraftfahrbehorde erster Instanz als
auch der Landeshauptmann von Kdrnten den Ausgang dieses Verfahrens abwarteten, so ist die Verzogerung nicht
ausschlieBlich auf ein Verschulden der Behérde zuriickzufiihren, sodaR der Antrag auf Ubergang der Zusténdigkeit an
den Unabhangigen Verwaltungssenat fir Karnten noch nicht begriindet war.

BeschluB3 des Verfassungsgerichtshofes vom 24.2.1998, ZI. B 74/98-3, womit die Behandlung der Beschwerde gegen
den Bescheid des Unabhdangigen Verwaltungssenates fir Karnten vom 22.12.1997, ZI. KUVS-K1-1528/4/97, abgelehnt
und dem Verwaltungsgerichtshof zur Entscheidung abgetreten wird.

BeschluB3 des Verwaltungsgerichtshofes vom 30.6.1998, ZI. 98/11/0072-5, womit die Beschwerde gegen den Bescheid
des Unabhangigen Verwaltungssenates fur Karnten vom 22.12.1997, ZI. KUVS-K1-1528/4/97, betreffend Abweisung
eines Devolutionsantrages und Zurlckweisung anderer Antrdge in Angelegenheit der Entziehung der
Lenkerberechtigung zurlickgewiesen wurde.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/38
https://www.jusline.at/entscheidung/70091
https://www.jusline.at/entscheidung/89943
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1997/12/22 KUVS-K1-1528/4/97
	JUSLINE Entscheidung


